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Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 
 

GK 2023/03 

 

Verwaltungsanalyse – Kenntnisnahme über die Ergebnisse der Analyse und die 

getroffenen Massnahmen 
 

Das Wichtigste in Kürze 

 

Nachdem im Jahr 2019 in der Gemeinde Obersiggenthal eine Geschäftsleitung eingeführt wor-

den war, bewilligte der Einwohnerrat Ende 2021 die Durchführung einer Verwaltungsanalyse. 

 

Die im Verlauf des ersten Halbjahres 2022 unter Federführung von externen Fachexperten der 

Firma inoversum AG, Meilen, durchgeführte Verwaltungsanalyse hat gezeigt, dass in verschiede-

nen Bereichen der Verwaltungstätigkeit Handlungsbedarf besteht, namentlich in folgenden As-

pekten: 

- Erweiterung von Finanz- und Sachkompetenzen auf Ebene der Abteilungsleitungen sowie der 

Geschäftsleitung 

- Überprüfung interner Prozesse und Optionen zu deren Automatisierung/ Digitalisierung 

- Überlegungen zur Zentralisierung von Schalterkontakten 

- Abtrennung der heutigen Doppelrolle Gemeindeschreiberin II/ Leiterin HR 

- Gezielte Auseinandersetzung mit der Thematik "make or buy" 

- Verbesserung der Betriebskultur durch Schaffung gezielter Führungsgrundsätze sowie räumli-

che Verbesserung bei Arbeitsplätzen und deren Ausstattung. 

 

Das zweite Halbjahr 2022 wurde genutzt, um erste Weichenstellungen in verschiedenen Umset-

zungsvorschlägen vorzunehmen, aber auch, um das Notwendige vom Wünschbaren zu tren-

nen. Einige der Massnahmen (insbesondere die Anpassungen am Geschäfts- und Kompetenz-

reglement GKR) sind weit gediehen und konnten unterdessen in Kraft gesetzt werden. Andere 

Massnahmen brauchen noch mehr Zeit, um innerhalb der Verwaltung angepackt und verankert 

zu werden. 

 

Eine wesentliche Massnahme, die noch nicht umgesetzt werden kann, stellt die Ausgliederung 

des Bereichs HR aus der Tätigkeit der Abteilung Kanzlei dar. Um diese Massnahme und auch wei-

tere damit verbundene Anpassungen umsetzen zu können, braucht es zusätzliche Stellenpen-

sen, die anlässlich der heutigen Sitzung in einem separaten Traktandum beantragt werden. 

 

Antrag 
 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Von den Ergebnissen der Verwaltungsanalyse und den bisher getroffenen Massnahmen sei 

Kenntnis zu nehmen. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen im Zusammenhang mit der Verwaltungsanalyse über 

die Gemeindeverwaltung Obersiggenthal folgenden Bericht: 

 

1. Ausgangslage 

 

In früheren Jahren wurden zu verschiedenen Zeitpunkten Teilbereiche der Verwaltung hin-

sichtlich ihrer Aufgabenfülle und den dafür zur Verfügung stehenden Stellenpensen unter-

sucht, aber nie eine Gesamtübersicht über die gesamte Gemeindeverwaltung geschaffen. 

So konnte auch nicht untersucht werden, ob sich bei einer internen Verschiebung von Auf-

gaben stellenwachstumsdämpfende Synergieeffekte ergeben könnten.  

 

Im Laufe der Zeit wurden zwischen Kanton und Gemeinden Aufgaben verschoben, es muss-

ten neue Behörden und Verfahren eingeführt werden. Die Gesellschaft hat sich weiterentwi-

ckelt; zum Beispiel werden heute mehr Rechtsmittel als früher ergriffen. Ausserdem war im 

Jahr 2019 neu ein Geschäftsleitungsmodell eingeführt worden Auf der anderen Seite stehen 

heute der Verwaltung andere Arbeitsmittel zur Verfügung wie noch vor einigen Jahren.  

 

Der Gemeinderat ist darum 2021 zum Schluss gekommen, eine solche Verwaltungsanalyse 

über die gesamte Gemeindeverwaltung durchführen zu wollen. 

 

Er beantragte dem Einwohnerrat zu diesem Zweck anlässlich dessen Sitzung vom 2. Dezem-

ber 2021 einen Kreditantrag über CHF 65'000 zur Erstellung einer Verwaltungsanalyse. Mit 

dieser Verwaltungsanalyse sollte im Kern beantwortet werden. 

- ob die Gemeindeverwaltung generell über eine zeitgemässe Organisationsstruktur 

verfügt, welche eine rasche und qualitativ gute Erbringung von Dienstleistungen er-

möglicht 

- ob die aktuellen Pensen der Verwaltungsabteilungen, Stabsstellen sowie der techni-

schen Dienste (Hauswartung, Baudienst und Wasserversorgung) den zu erbringen-

den Dienstleistungen im Bereich des Kerngeschäfts entsprechen, zu niedrig oder zu 

hoch dotiert sind 

- ob durch eine Veränderung der Organisationsstruktur und Zuständigkeiten von Ab-

teilungen eine Optimierung erzielt werden kann 

- ob sich die in Hinblick auf die Einführung des Geschäftsleitungsmodells getroffenen 

Annahmen hinsichtlich der Pensenverschiebungen zwischen Gemeinderat und Ge-

meindeverwaltung sowie zwischen einzelnen Verwaltungsabteilungen seit dessen 

Einführung bewahrheitet haben. 

 

Der Kreditantrag wurde vom Einwohnerrat mit 20 zu 11 Stimmen bei 3 Enthaltungen geneh-

migt. 

 

 

2. Vorgehen 

 

Zur Offertstellung für die Verwaltungsanalyse wurden drei auf die Branche der öffentlichen 

Verwaltung spezialisierte Fachbüros eingeladen: 

- AWB Comunova, Lengnau AG 

- BDO Visura, Aarau 

- inoversum AG, Meilen 
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Aufgrund des Preises der offerierten Dienstleistungen, des Eindrucks aus den durchgeführten 

Vorgesprächen sowie der Zufriedenheit mit Ergebnissen aus früheren Auftragsarbeiten 

wurde der Auftrag an die Firma inoversum AG, Meilen, vergeben. Zur Koordination des Vor-

gehens zwischen den externen Fachexperten sowie der Verwaltung wurde auf Vorschlag 

der inoversum AG eine Steuergruppe ins Leben gerufen. Diese bestand (und besteht auch 

heute noch) aus folgenden Personen: 

- Bettina Lutz Güttler, Gemeindeammann 

- Peter Stucki, Vizeammann 

- Bernhard Wehrli, Leiter Abt. Finanzen/Mitglied der Geschäftsleitung 

- Thomas Zumsteg, Gemeindeschreiber I/ Mitglied der Geschäftsleitung 

- Romana Hächler, Gemeindeschreiberin II/ Leiterin HR. 

 

Als Grundlagen zur Erarbeitung der Verwaltungsanalyse dienten einerseits verschiedene Do-

kumente und Reglemente zur Organisation der Gemeindeverwaltung und anderseits Inter-

views mit den Mitgliedern der Steuergruppe, den Mitgliedern des Kaders sowie ausgewähl-

ten Mitarbeitenden aus verschiedenen Fachbereichen.  

 

Die aus dem Studium der Dokumente sowie den durchgeführten Interviews erzielten Er-

kenntnisse wurden in einer ersten Berichtsversion zusammengefasst, welche mit der Steuer-

gruppe besprochen und insbesondere auch noch auf Unklarheiten und Unstimmigkeiten 

überprüft wurde. In der Folge wurde am 17. Mai 2022 zwecks Vorstellung der Ergebnisse und 

Priorisierung von Umsetzungsmassnahmen ein halbtägiger Workshop mit den Angehörigen 

des Kaders durchgeführt. 

 

 

3. Ergebnisse aus der Verwaltungsanalyse und aus dem Kaderworkshop vom 17. Mai 2022 

 

Für die detaillierten Ausführungen zur Verwaltungsanalyse verweisen wir auf das entspre-

chende Dokument, welches der Aktenauflage zur heutigen Einwohnerratssitzung beigefügt 

ist. Summarisch zusammengefasst konnten folgende wesentlichen Erkenntnisse gewonnen 

werden: 

 

- Die Finanzkompetenzen gemäss Gemeindeordnung und Geschäfts- und Kompe-

tenzreglement (GKR) sind über alle Stufen hinweg (vom Einwohnerrat bis hinunter zu 

den einzelnen Verwaltungsabteilungen) sehr tief im Vergleich mit ähnlich grossen 

Gemeinden. Daraus ergibt sich für die Verwaltung viel administrativer Aufwand für 

die Erstellung von Kreditanträgen. Dieser soll durch Anhebung entsprechender Limi-

ten im GKR zumindest auf Ebene der Verwaltung reduziert werden. 

 

- Ähnliches gilt für die Sachkompetenzen von Abteilungsleitenden und teilweise auch 

der Geschäftsleitung. Durch gezielte Delegation von Kompetenzen könnten die ein-

zelnen Funktionen gestärkt und administrativer Aufwand reduziert werden. Jedoch 

muss im Zusammenhang mit solchen Delegationen (wiederum via GKR) sichergestellt 

werden, dass der Gemeinderat über die relevanten Vorgänge informiert bleibt. 

 

- Die über Jahre knappen Personalressourcen haben tendenziell zu einem Stau bei 

der Überprüfung interner Prozesse sowie bei deren Automatisierung/Digitalisierung 

geführt. 
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- Der vorhandene Online-Schalter darf als gut ausgebaut bezeichnet werden. In Be-

zug auf eine Zentralisierung der persönlichen Kundenkontakte wäre allerdings die 

Schaffung einer zentralen Anlaufstelle ("Grüezi-Desk") im Gemeindehaus zu überle-

gen. Durch die Funktion als zentrale Anlaufstelle würde diese Stelle die einzelnen Ab-

teilungen von vielen Kundenkontakten entlasten und so Ressourcen zur Bewältigung 

der anderen Aufgaben freisetzen. 

 

- Der Einbau von Diskretionsschaltern im Eingangsbereich des Gemeindehauses (Ab-

teilungen Einwohnerdienste und Soziales) ist zu prüfen. 

 

- Die Personalfluktuation der letzten Jahre war erhöht, was auf Dauer zu einer negati-

ven Reputation der Gemeinde als Arbeitgeberin führen könnte, welche bei der Rek-

rutierung von Arbeitskräften hinderlich ist. Eine stabile Organisation, finanzielle Hand-

lungsspielräume und Personal-Entwicklungsprojekte sind wichtige Faktoren, um die 

Fluktuation auf Dauer einzudämmen. Die vorgeschlagenen Umsetzungsmassnahmen 

aus der Verwaltungsanalyse sind auch unter diesem Aspekt zu bewerten. Zudem 

können durch mehr Stabilisierung beim Personalbestand Kosten für extern verge-

bene Stellvertretungsmandate eingespart werden. 

 

- Die heutige Stelle der Gemeindeschreiberin II, welche als Gemeindeschreiberin II 

und Leiterin HR eine Doppelfunktion ausübt, ist äussert heterogen und sowohl inhalt-

lich als auch vom Pensum her durch eine einzige Person eigentlich nicht auszufüllen. 

Als Teammitglied der Kanzlei hat diese Stelle zahlreiche Schnittstellen in andere Ab-

teilungen. Diese Stelle in einer operativen Linienfunktion mit Aufgaben für die Exeku-

tive und die Legislative sowie mit vielen Schnittstellen innerhalb der Verwaltung sollte 

von der HR-Stelle als beratender Stabstelle getrennt werden. Diese Konstellation 

kann zu Interessenkonflikten führen, was den Aufbau einer vertrauensvollen Bezie-

hung zwischen dem Personal und der HR-Stelle - völlig unabhängig von der Integrität 

der ausübenden Person - schwierig macht. Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, 

den Bereich HR aus dem Bereich der Kanzlei abzutrennen und in eine eigene Stabs-

stelle zu überführen. 

 

- Verschiedene personelle Ausfälle in den letzten Jahren wegen Überbelastung und 

Stress wie auch die bereits beschriebene Personalfluktuation haben punktuell zur Or-

ganisationsrisiken in Bezug auf Stellvertretungsregelungen geführt. Organisational ist 

ein Risiko namentlich noch bei der Stabsstelle IT gegeben, die derzeit zwar von einer 

ausgewiesenen Fachperson besetzt wird, deren Stellvertretung intern aber nur unzu-

länglich gewährleistet werden kann. 

 

- Die Abteilungen Soziales und Jugendnetz sind thematisch in keinem Bereich näher 

angebunden und sind heute mehr aus mangelnden Ressourcen denn aus themati-

scher Notwendigkeit innerhalb der Geschäftsleitung dem Gemeindeschreiber I zuge-

ordnet. Je nach weiterer Entwicklung der Gemeinde wäre diesbezüglich zu prüfen, 

ob neben den bestehenden Bereichen "Zentrale Dienste", "Finanzen und Steuern" so-

wie "Bau und Planung" ein zusätzlicher Bereich "Gesellschaft" eingeführt werden 

sollte, in welche diese Abteilungen integriert werden könnten. In einen solchen Be-

reich könnte auch die Schulverwaltung besser eingebunden werden, welche heute 

zwar durch die Schulleitung geführt wird, organisational aber zur Gemeindeverwal-

tung gehört. 
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- Grundsätzlich stellt sich in verschiedenen Bereichen die Frage "make or buy", also 

eine Auseinandersetzung darüber, ob gewisse Dienstleistungen zu den Kernaufga-

ben zählen und fest in den Personalstamm der Gemeindeverwaltung eingebunden 

oder bei Bedarf von Dritten eingekauft werden soll. Eine vertiefte Überprüfung wird 

diesbezüglich insbesondere für die seitens der Wasserversorgung erbrachten Dienst-

leistungen empfohlen. 

 

- Die interne Kommunikation ist gemäss Aussagen der Mitarbeitenden in den letzten 

Jahren deutlich verbessert worden. Trotzdem ist weiteres Verbesserungspotential vor-

handen. 

 

- Die Betriebskultur in der Gemeindeverwaltung ist aktuell geprägt von der Tatsache, 

dass die Gemeinde mangels finanzieller Ressourcen kaum Ausgaben tätigen kann. 

Zudem sind die Platzverhältnisse im Gemeindehaus tendenziell als eng zu bezeich-

nen, und ein heute auch zur Gesundheitsförderung anerkannter Standard (z.B. an 

allen Arbeitsplätzen verfügbare Stehpulte) ist noch nicht flächendeckend gegeben. 

 

Die aus den obigen Erkenntnissen hervorgegangenen konkreten Empfehlungen und mögli-

chen Handlungsfelder sind in der Verwaltungsanalyse zusammengefasst (ab Seite 19). Im 

nachfolgenden Kapitel 4 dieses Berichts wird detaillierter auf diese Ziele und den aktuellen 

Umsetzungsstand Bezug genommen. 

 

Der Kaderworkshop vom 17. Mai 2022 beinhaltete als wesentliche Fragestellungen, welche 

der vorgeschlagenen Umsetzungsmassnahmen mit einer grossen Wirkung verbunden sein 

könnten und/oder welche bis Ende Jahr bereits eine schnelle Verbesserung von suboptima-

len Zuständen erlauben würden. Diese Fragen wurde innerhalb des Kaders in drei bewusst 

heterogen zusammengesetzten Kleingruppen diskutiert, wobei jede Gruppe ihre individuel-

len Präferenzen in Bezug auf Umsetzungsmassnahmen unter den beschriebenen Zielsetzun-

gen präsentieren konnte. In bemerkenswerter Einigkeit unter den drei Gruppen wurden da-

bei folgende Massnahmen als besonders wirkungsvoll und/oder mit einem raschen Erfolg 

versehen erachtet: 

- Überprüfung und Schulung des Geschäfts- und Kompetenzreglements hinsichtlich 

der Zuordnung von Aufgaben und Kompetenzen 

- Trennung der Rollen von Gemeindeschreiberin II und Leiterin HR 

- Sicherstellung von Stellvertretungen (namentlich IT) 

- Stärkung einer gemeinsamen Kultur 

- Beschaffung von Stehpulten, wo noch nicht vorhanden. 

 

 

4. Vorgehen nach vorliegender Verwaltungsanalyse/ Getroffene Massnahmen 

 
Der Gemeinderat hat von der fertiggestellten Verwaltungsanalyse anlässlich seiner Sitzung 

vom 4. Juli 2022 formell Kenntnis genommen und die Stossrichtung der Priorisierung aus dem 

Kaderworkshop vom 17. Mai 2022 bestätigt. Der Steuergruppe wurde der Auftrag übertra-

gen, die in der Verwaltungsanalyse vorgeschlagenen Umsetzungsmassnahmen weiterzuver-

folgen bzw. begründet den Verzicht auf einzelne Umsetzungen vorzuschlagen und regle-

mentarische Anpassungen im Geschäfts- und Kompetenzreglement (GKR) zu entwerfen. 

Weiter wurde bei der inoversum AG ein Vertiefungsbericht zur Verwaltungsanalyse in Auf-

trag gegeben. Darin sollte insbesondere die Aufgabenverteilung innerhalb der Abteilung 

Kanzlei bei Ausgliederung des Bereichs HR untersucht werden. Gleichzeitig sollten aber 

auch die themenbezogenen Schnittstellen zwischen den Abteilungen Kanzlei und Soziales 
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einerseits und den Abteilungen Finanzen und Soziales anderseits näher unter die Lupe ge-

nommen werden. Beabsichtigt war dabei, Doppelspurigkeiten abzubauen und durch die 

Zuordnung von Themen zu möglichst nur einer Abteilung Synergieeffekte zu gewinnen. 

Zweck dieser Verbesserungen ist nicht zuletzt, ein Pensenwachstum zu begrenzen. Für die 

entsprechenden Erkenntnisse wird auf das nachfolgende Traktandum zur Erweiterung des 

Stellenplans verwiesen. 

 

Die zweite Hälfte des Jahres 2022 wurde genutzt, um einerseits in den diversen vorgeschla-

genen Veränderungsthemen voranzukommen, und anderseits die gewichtigsten Themen-

bereiche "Anpassung GKR" und "Überprüfung Stellenplan" vertieft anzuschauen. Eine neue 

Version des GKR mit Inkrafttreten ab 1. Januar 2023 mit einigen Kompetenzverschiebungen 

im Sinne der Empfehlungen konnte anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 19. Dezember 

2022 verabschiedet werden. 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts können Umsetzungsmassnahmen und aktueller 

Stand wie folgt zusammengefasst werden: 



 

Sekretariat Einwohnerrat Gemeindehaus, 5415 Nussbaumen  Telefon direkt: 056 296 21 10 

   
 

Nr. Thema Stand Massnahmen 
1.1 Unterhalts-/Sanierungspläne mit Finanz-

plan verknüpfen und ER regelmässig 

kommunizieren 

Bewilligte Bauten sowie Budgets für Unterhalt sind in 

den Finanzplan integriert, die Detailplanung aber 

noch ausstehend. Auch Projekte (z.B. Leitungssanie-

rungen) der Wasserversorgung sollen im Finanzplan 

des Eigenwirtschaftsbetriebs berücksichtigt werden. 

Sanierungs- und Finanzplanung der gemeindeeigenen 

Infrastruktur wird im Verlauf der Legislaturperiode konkreti-

siert. 

1.2 Schulung GKR und Information über 

Änderungen 

Revidiertes GKR ist am 19.12.22 vom GR abgenom-

men worden. Information für Mitarbeitende ist am 

19.01.23 erfolgt. Termin für Schulung Kader 1 noch aus-

stehend (Terminziel: Kadersitzung März). 

Schulung Kader 1 organisieren 

Regelmässige Thematisierung an Mitarbeitendeninforma-

tionsanlässen und in schriftlichen Mitarbeitendeninforma-

tionen 

1.3 Visum GR Kreditoren erst ab CHF 10'000 Entscheid GR am 19.12.22: Visum neu ab CHF 5'000 erledigt 

1.4 Verstärkte Delegation Finanz- und 

Sachkompetenzen an GL und Abteilun-

gen 

Entscheid GR am 19.12.22: diverse Anpassungen mit 

mehr Eigenkompetenzen auf Ebenen Abteilungslei-

tung und GL 

erledigt 

1.5 Digitalisierung/ Vereinfachung von An-

trägen an GR/ER/GL 

Bisher noch keine vertiefenden Abklärungen. 

 

Abklärungen auf Ebene GL, Vorschläge in Steuergruppe 

einbringen 

1.6 Prüfung Prozess Sozialhilfe mit mehr Ei-

genkompetenzen in Abteilung 

Entscheid GR am 19.12.22: Erhöhung Kompetenzgeld 

auf CHF 800/Fall. Entscheid GR am 30.01.23: Genehmi-

gung Zahnarztkosten bis zu CHF 3'000/Fall 

erledigt 

1.7 Prüfung Prozessvereinfachungen in Kre-

dit- und Submissionsverfahren 

Entscheid GR am 19.12.22: GR genehmigt Submissions-

kriterien und deren Gewichtung, GL genehmigt kon-

krete Auftragsvergaben entsprechend den Kriterien 

erledigt 

2,1 Koordination für Materialeinkauf (a) 

und Zugriff Finanz-Applikationen (b) 

a) Auf Ebene Liegenschaften (Hauswartung) in Erar-

beitung, zwischen Baudienst und WV soweit mög-

lich bereits praktiziert. Ebenfalls ist eine Zusammen-

arbeit im Bereich zwischen Gemeinde und Schule 

am Entstehen. 

b) Handlungsbedarf ist mit Kader 1 zu klären 

a) Bestehende Bemühungen fortsetzen 

b) An Kadersitzung thematisieren und klären, welche 

Möglichkeiten und welcher Bedarf vorhanden ist 

2.2 Zentrale Steuerung Leistungs-/Zeiterfas-

sung über HR 

Missverständnis. War zum Zeitpunkt Erstellung Verwal-

tungsanalyse bereits vorhanden. 

erledigt 

2.3 Zentrale Anlaufstelle ("Grüezi-Desk") Würde grössere bauliche Anpassungsmassnahmen im 

Gemeindehaus bedingen, was GR aber aus dem Fi-

nanzplan gestrichen hat 

Ausserdem müsste die Gemeindeorganisation / Stel-

lenzuteilung / Auslagerung von Ausgaben an die 

Zentrale Anlaufstelle detailliert geklärt werden. 

Bis auf Weiteres keine. Kann in einem späteren Zeitpunkt, 

insbesondere bei einem Eingriff in die Bausubstanz des 

Gemeindehauses, wieder aufgenommen werden. 

2.4 Einführung Diskretionsschalter Wurden im Dezember 2022 eingebaut (Realisierung 

Budgetkredit) 

erledigt 
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Nr. Thema Stand Massnahmen 
3.1 Anpassung Organigramm (Zuordnung 

Abt. Soziales und Jugendnetz) 

Die Zuordnung Abt. Soziales und Jugendnetz in einen 

neuen Bereich "Gesellschaft" wäre thematisch wün-

schenswert. Ebenfalls dort könnten die Themenberei-

che Kultur, Sport, Gesellschaft integriert werden. Dafür 

besteht derzeit aber nicht die erforderliche Gemein-

degrösse. 

Bis auf Weiteres keine 

3.2 Einführung Geschäftsleitungs-Sekreta-

riat 

Wird im GR unterstützt. Realisierung ist aber abhängig 

vom Pensenentscheid ER am 09.03.23 

Entscheid ER vom 09.03.23 abwarten 

3.3 Rollentrennung HR/ Gemeindeschrei-

berin II 

Wird im GR unterstützt. Realisierung ist aber abhängig 

vom Pensenentscheid ER am 09.03.23 

Entscheid ER vom 09.03.23 abwarten 

3.4 Überarbeitung Stellenbeschreibung 

Gemeindeschreiberin II 

Wird im GR unterstützt. Realisierung ist aber abhängig 

vom Pensenentscheid ER am 09.03.23 

Entscheid ER vom 09.03.23 abwarten 

3.5 Sicherstellung Stellvertretung Leiter IT Reaktionszeit externer Dienstleister für Unterstützung 

ab 01.2023 reduziert 

Weitere Optionen prüfen: 

- Vertiefte Zusammenarbeit mit anderer Gemeinde  

- Vertiefte Zusammenarbeit mit Schule 

3.6 Übertragung Unterhaltsverträge und 

SVA-Zweigstelle an Abt. Soziales 

Übertragung Unterhaltsverträge wird im GR unterstützt. 

Realisierung ist aber abhängig vom Pensenentscheid 

ER am 09.03.23 

Die SVA-Zweigstelle soll (auch gemäss Vertiefungsbe-

richt) bei der Kanzlei verbleiben. 

Entscheid ER vom 09.03.23 abwarten 

3.7 Zusammenführung Abt. Finanzen/ Steu-

ern; Prüfung Eingliederung Abt. Soziales 

in Bereich Finanzen 

Keine Vorteile bei Neuorganisation ersichtlich. Die 

heutige Organisation wird als zweckmässig erachtet. 

Keine 

3.8 Verschiebung von Aufgaben vom Ab-

teilungsleiter Finanzen an die Stellvertre-

tung. 

Wird im Rahmen von Mitarbeitendengesprächen lau-

fend geprüft. 

Analyse der Situation vor Ausschreibung der Stelle der 

Mitarbeiterin, die Ende Juni 2023 in Pension geht 

3.9 Übertragung Gebührenwesen in Fach-

abteilungen und Lohnwesen an HR zur 

Entlastung Abt. Finanzen 

Gebühren: Der grösste Teil wird bereits via Fachabtei-

lungen in Rechnung gestellt und bei der Abt. Finanzen 

mit einem "Offene Posten-Ordner" kontrolliert. Ein Rest-

bedarf ist aber noch aufzunehmen. 

Lohnbuchhaltung: Wird im GR unterstützt. Realisierung 

ist aber abhängig vom Pensenentscheid ER am 

09.03.23 

Gebühren: Bilaterale Klärung notwendiger Anpassungen 

in den Prozessen zwischen der Abt. Finanzen und den be-

troffenen Fachabteilungen. 

Lohnbuchhaltung:  Entscheid ER vom 09.03.23 abwarten 

3.10 Prüfung Auslagerung Buchhaltung Orts-

bürgergemeinde 

Der grösste Teil (Forstbetrieb) wird bereits in Untersig-

genthal geführt. Die eigene Buchhaltung mit Integra-

tion des von Untersiggenthal geführten Bereichs ist mit 

wenig Aufwand verbunden. Es sind keine Vorteile bei 

einer Auslagerung erkennbar. 

Keine 
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3.11 Ressourcenanpassung Zentrale 

Dienste/ Finanzen/ Schulverwaltung. 

 

 

 

Mögliche Auslagerung Planung und 

Umwelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserversorgung 

Schulverwaltung: vom ER am 28.09.22 genehmigt. 

Rest: Wird im GR grundsätzlich unterstützt. Realisierung 

ist aber abhängig vom Pensenentscheid ER am 

09.03.23 

 

Die eigentlichen Planungsarbeiten wurden bereits in 

der Vergangenheit extern vergeben. Inhouse erfolgte 

das Projektmanagement und die organisatorische 

Durchführung der Sondernutzungsplanverfahren mit 

allen Verfahrensschritten und der anschliessenden Be-

schwerdeverfahren. Im Bereich Umwelt wurden we-

nige eigene Projekte durchgeführt. Der Leiter Planung 

und Umwelt kann auf die Unterstützung der Sachbear-

beiterin von Bau und Planung sowie auf diejenigen 

der Planungskommission, der Energie- und Umwelt-

kommission, der Landwirtschaftskommission und der 

Natur- und Heimatschutzkommission zählen. Er koordi-

niert die Tätigkeit dieser Kommissionen. 

Ausserdem gehört das Hallen- und Gartenbad in sei-

nen Aufgabenbereich. 

Ausführungen dazu siehe auch nächstes Traktandum. 

 

Siehe Pt. 3.14 

Schulverwaltung: mit Besetzung Stelle im laufenden Rek-

rutierungsverfahren erledigt. 

Rest: Entscheid ER vom 09.23. abwarten 

 

 

Keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Pt. 3.14 

3.12 Einbezug Gesamtschulleiter in Anstel-

lungsprozess Hauswarte Schulliegen-

schaften 

Einbezug wird nicht als zielführend erachtet, da Zu-

ständigkeit bei Bereich Bau u. Planung, Abt. Liegen-

schaften. Es stehen die technisch-fachlichen Kennt-

nisse im Vordergrund. 

Keine 

3.13 Aufbau Teamleitung Schulverwaltung Abhängig von Bewerbungen per 08.23. Kreditrahmen 

durch ER bewilligt. Prüfung im Zusammenhang mit 

Ausschreibung Stelle Schulverwaltung auf 08.23 

Erledigt 

3.14 Prüfung Ausgliederung Wasserversor-

gung 

Ist noch näher zu prüfen und muss vom Gemeinderat 

anschliessend entschieden werden. 

Ausführungen dazu siehe auch nächstes Traktandum. 

Offen 

3.15 Übertragung Dienstbarkeiten von Kanz-

lei an Abt. Liegenschaften 

Ist im Rahmen der Anpassungen gemäss Vertiefungs-

bericht noch zu klären, hat aber vom Arbeitsvolumen 

her eine untergeordnete Bedeutung 

Offen 

3.16 Prüfung Unterstellung Schulsozialarbeit 

bei Gesamtschulleitung statt Jugend-

netz 

Wird von keiner der beteiligten Stellen gewünscht und 

verursacht auch nicht weniger Aufwand. 

Keine 
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3.17 Aufbau Organisationsbereich "Gesell-

schaft" 

Siehe Ausführungen zu 3.1. Siehe Ausführungen zu 3.1 

4.1 Externe Kommunikation: 

Bildung: Klärung externe Kommunika-

tion 

 

Politische Gemeinde: Mehr Mitwirkung 

Bevölkerung 

 

Klärung Kommunikation Schule wurde anlässlich GR-

Sitzung vom 19.12.22 (GKR) geklärt. 

 

Im Kanton Aargau ist im Gegensatz zum Kanton Zü-

rich, wo sich der Sitz des Beratungsunternehmens be-

findet, die Mitwirkung der Bevölkerung bei raumplane-

rischen Fragen (Raumplanung, Sondernutzungspla-

nung etc.) bereits vergleichsweise weit ausgebaut 

und gesetzlich vorgeschrieben. Weitere Themen ne-

ben den vom Kanton bereits vorgeschriebenen be-

treffen vor allem kommunale Vorhaben oder Initiati-

ven. 

Für die Organisation und Durchführung zusätzlicher 

Mitwirkungsmöglichkeiten müssen Ressourcen vorhan-

den sein. Allerdings ist der finanzielle Spielraum der 

Gemeinde eingeschränkt. 

Online-Plattform für Mitwirkung Bevölkerung: Ist in den 

Legislaturzielen des Gemeinderats enthalten und sollte 

noch in dieser Legislatur dem Einwohnerrat zum Ent-

scheid vorgelegt werden. 

 

Kommunikation Schule: erledigt. 

 

 

Schaffung zusätzlicher Mitwirkungsmöglichkeiten für Be-

völkerung: geeignete Themen, Ressourcen und digitale 

Unterstützung sind zu klären. 

4.2 Prüfung Einführung Intranet/ Informati-

onsplattform auf CMI (elektronische 

Geschäftsverwaltung der Gemeinde) 

In CMI (Geschäft "Allgemeine Informationen Mitarbei-

tende") teilweise bereits abgebildet. 

Weiterer Ausbau und laufende Aktualisierung des CMI-

Ordners 

4.3 Klatsch und Tratsch eindämmen Workshop mit Kader für 4. Quartal 22 geplant, aber 

nicht umgesetzt 

Soll im 1. Quartal 23 nachgeholt werden 

4.4 Führungsgrundsätze (GKR) überarbei-

ten respektive präzisieren 

Siehe 4.3 Siehe 4.3 

4.5 Aktennotizen erstellen für Abmachun-

gen, Ablage in CMI 

Sensibilisierung der Kaderangehörigen für Umsetzung 

in eigener Abteilung 

Erledigt 

5.1 Gärtlidenken thematisieren – Definition 

von Werten für interne Zusammenarbeit 

Fortschritte in verschiedenen Projekten bereits deutlich 

sichtbar. 

Verknüpfen mit Führungsgrundsätzen gemäss Pt. 4.4 

Laufende Aufgabe. 

5.2 Anpassung Bürogrundrisse In der Abteilung Bau und Planung werden im Jahr 

2023 Anpassungen vorgenommen. Machbarkeitsstu-

die Pausenraum ist für 2023 budgetiert. Diskretions-

schalter in der Eingangshalle sind eingebaut. 

Realisierung Machbarkeitsstudie Pausenraum 2023 
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5.3 Stehpulte für alle Mitarbeitende Sollten abteilungsweise in die Budgets der Einwohner-

gemeinde aufgenommen werden. Für 2023 ist die Um-

setzung bei Abt. Einwohnerdienste vorgesehen.  

Laufende Budgetierung 

5.4 Gemeinsame Anlässe für alle Mitarbei-

tende 

Es gibt jährlich zwei offizielle Anlässe für das Personal. 

Darüber hinaus hat der Personalverband die Pflege 

von gesellschaftlichen Anlässen in seinen Statuten. 

Ebenfalls sind alle Mitarbeitenden eingeladen, infor-

melle Anlässe aufzugleisen (abteilungsintern oder ab-

teilungsübergreifend). 

Erledigt 

5.5 Stärkung interne Kundenorientierung Wird teamintern thematisiert Laufende Umsetzung 



 

Sekretariat Einwohnerrat Gemeindehaus, 5415 Nussbaumen  Telefon direkt: 056 296 21 10 

   
 

5. Weitere Schritte 

 
Wie der obigen Zusammenstellung der vorgeschlagenen Umsetzungsmassnahmen und des 

Stands der Realisierung dieser Massnahmen entnommen werden kann, wurde im Verlauf 

des zweiten Halbjahres 2022 bereits Einiges umgesetzt oder zumindest aufgegleist. Diese 

Aufgaben wurden von den Mitarbeitenden zusätzlich zum Tagesgeschäft und auch zusätz-

lich zu neuen, dringlichen "Sonderthemen" wie dem Zuwachs an Ukraine-Flüchtlingen oder 

der Strommangellage angepackt, was zeigt, dass ihnen die Umsetzung dieser Massnahmen 

sehr wichtig sind.  

 

Für 2023 steht nun im Vordergrund, die bereits umgesetzten Massnahmen zu konsolidieren 

sowie weitere vorgeschlagene Umsetzungsmassnahmen aus der Verwaltungsanalyse an 

die Hand zu nehmen oder vertieft zu prüfen. 

 

Als unerlässlicher Beitrag an eine dauerhafte Stabilisierung der Personalsituation und damit 

an eine wesentliche Komponente der künftigen Verwaltungstätigkeit und der Betriebskultur 

wird aber auch die Schaffung einer separierten und spezialisierten HR-Fachstelle gesehen. 

Dafür ist ein Ausbau der Stellenpensen in der Gemeindeverwaltung notwendig, welche 

dem Einwohnerrat mit einem separaten Traktandum beantragt wird. 
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